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Artikel II

Andere Dersehlougeu

Die folgenden Vergehen werden mit einer der den

Gerichten der Militärregierung zustehenden Strafen , aus-

genommen die Todesstrafe bestraft:

23 . Verlassen des Küstengebietes in irgend einem Fahr-

zeug oder sonstwie , es sei denn mit Genehmigung
der Militärregierung:

24 . In Bewegungseben eines Schiffes , Wasserfahrzeugs
oder Flugzeugs , es sei denn mit Genehmigung der
Militärregierung;

25 . Unbefugt nicht im Besitze einer gültigen Ausweiskarte
zu sein ;

26 . Herstellung , Erteilung oder wissentlicher Besitz eines
falschen Erlaubnisscheins , Personalausweises , oder

irgend eines anderen Schriftstückes von offizieller Be¬
deutung für die alliierten Streitkräfte , Ueberlieferung
der vorgenannten , gleichgültig ob echt oder falsch, an
eine unbefugte Person oder zu einem unbefugten Zwecke;

27 . Fälschung oder Verfälschung alliierter Militärmark¬
noten oder anderen Papiergeldes , Metallgeldes oder
Marken , deren Besitz oder Inumlaufsetzung , falls Grund

zur Annahme besteht , daß dieselben falsch oder ver-
fälscht sind, oder der Besitz oder die Verfügung über
irgendwelche Gegenstände , die für solche Zwecke ge-
eignet sind;

28 . Einladen oder Führen eines Angehörigen der alliier¬
ten Streitkräfte an eine Oertlichkeit , die der Truppe
verboten ist, oder ihm an einer solchen Oertlichkeit
Sachen oder Dienste zu gewähren;

29 . Bestechung oder Einschüchterung eines Angehörigen
der alliierten Streitkräfte oder einer in deren Auftrag

handelnden Person ; Annahme oder Forderung einer
Belohnung als Entgelt für die Unterlassung einer
Dienstpflicht gegenüber den alliierten Streitkräften;

30 . Ungehorsam oder Verstoß gegen allgemeine Anord-
nungen oder gegen Verfügungen der Militärregierung
betreffend alliierte Kriegsgefangene oder Staatsange,

hörige der Vereinten Nationen in Deutschland oder

Angriff , Beraubung oder ungerechtfertigte Einsperrung
der Vorgenannten oder sonstige Beeinträchtigung der
RechtedieserKriegsgefangenenoderStaatsangehörigen;

31 . Unbefugter Besitz oder Benützung von oder Verfügung
über Eigentum der alliierten Streitkräfte oder eines
Angehörigen derselben;

32 . Zerstörung , Verheimlichung , unbefugter Besitz von oder
Verfügung über oder sonstige störende Einwirkung auf

Schiffe , Einrichtungen , Betriebsanlagen , Ausrüstungen
oder sonstige Wirtschaftswerte , darauf bezügliche Pläne
oder Akten , die von der Militärregierung angefordert
sind;

33 . Wissentlich falsche Angaben , mündlich oder schriftlich,
gegenüber einem Angehörigen der alliierten Streit-

käste oder einer in deren Auftrag handelnden Person,

und zwar in Angelegenheiten von offizieller Bedeutung,
oder Verweigerung einer von der Militärregierung
verlangten Auskunft oder Ableugnung der diesbezüg-
lichen Kenntnis;

34 . Fälschliche Anmaßung einer von den alliierten Streit,

kästen erteilten Amtsgewalt , unbefugtes Besitzen oder
Benützen irgend eines Stücks einer alliierten Uniform,
einerlei ob echt oder falsch;

35 . Verunstaltung oder unbefugte Entfernung geschriebe¬
ner oder gedruckter Ankündigungen , die im Auftrag
der Militärrregierung angeschlagen wurden;

36 . Vorsätzliche Zerstörung , Beschädigung oder Verheil » ,
lichung irgend eines Kunstwerkes , Denkmals oder an¬

deren Kulturgutes , die von einer anderen Person ge¬
schaffen wurden;

37 . Veranstaltung oder Förderung der Veranstaltung einer
nicht genehmigten öffentlichen Versammlung oder Teil-
nähme an einer solchen, es sei denn , daß die Ver.

sammlung zu religiösen Zwecken oder in Ausübung
von Tätigkeiten gehalten wird , die von den alliierten
Streitkrästen genehmigt sind;

38 . Widerstand gegen Verhaftung durch eine im Auftrag
der alliierten Streitkräfte handelnde Person oder Ent-
welchen aus der von diesen verhängten Haft oder
Festnahme;

39 . Beihilfe zugunsten einer Person oder Unterlassung der
Anzeige betreffend einer Person , von der es bekannt
ist, daß sie von den alliierten Streitkästen gesucht wird;

40 . Verbreitung eines Gerüchts in der Absicht , Unruhe
oder Auflegung in der Bevölkerung hervorzurufen
oder die Moral der alliierten Streitkräfte zu zersetzen;

41 . Feindliches oder achtungswidriges Bekagen gegen-
über den alliierten Skeitkräften oder irgendeiner der
Vereinten Nationen;

42 . Einleitung oder Durchführung einer Strafverfolgung,
von Disziplinarmaßnahmen oder sonstigen Strafmaß-
nahmen oder Verfolgungen , einschließlich Boykott,
gegen irgendeine Person wegen ihres Zusammenar-
bestens mit den .alliierten Streitkrästen oder mit der
Militärregierung;

43 . Verhalten , das gegen die öffentliche Ordnung oder die
Interessen der alliierten Streitkäfte oder eines Ange¬
hörigen derselben verstößt.



Artikel III

Versuche uud Verabredungen
Wie der Täter wird bestraft , wer eine strafbare Hand-

lung zu begehen versucht , wer sich zu einer solchen mit

einem anderen verabredet oder sich mit ihrer Begehung

einverstanden erklärt , oder wer den Täter mit Rat und

Tat unterstützt oder zur Begehung einer strafbaren Hand-

lung anstiftet , oder wer eine zu seiner Kenntnis gelangt«

strafbare Handlung anzuzeigen unterläßt oder dem ver-

mutlichen Täter hilft , der Verhaftung zu entgehen.

, Artikel IV

Kollektiozeldstraftu
Der Bürgermeister oder jeder andere Vertreter einer

Gesamtheit kann in seiner Eigenschaft als Vertreter der

Einwohner der Gemeinde wegen jeder strafbaren Hand-

lung , wegen deren die Einwohner oder ein beträchtlicher

Teil derselben als gemeinsam verantwortlich angeklagt sind,

in Anklagezustand versetzt und verurteilt werden . Falls

er in seiner Eigenschaft als Vertreter der Gesamtheit für

schuldig erkannt und die Gesamtverantwortlichkeit festge¬

stellt wird , kann dieser Gesamtheit eine Kollektivgeldstrafe

auferlegt werden.
Artikel V

Verantwortlichkeit für die Handlungen
von Gesellschaften

Jeder Direktor , Beamter oder Angestellter einer Aktien¬

gesellschaft oder einer sonstigen Gesellschaftler Bereinigung,

beliebiger juristischer Form , ebenso jeder Gesellschafter oder

Angestellter einer Kommanditgesellschaft oder offenen Han-

delsgesellschast oder wer sonst in solcher Eigenschaft allein

oder zusammen mit anderen mittels Handlung oder Unter-

lassung . die Begehung einer strafbaren Handlung ange¬

stiftet , befohlen , geraten oder gebilligt hat , für welche die

Gesellschaft oder Vereinigung vor einem Militärgericht

abgeurteilt werden kann , wird als persönlich verantwort-

lich für diese Handlung zur Rechenschaft gezogen , wie

wenn er sie selbst begangen hätte.
Artikel VI

Strafbefreiungsgründe
1 . Als ein Strafbefreiungsgrund wird es bei jeder Art

von strafbarer Handlung angesehen , wenn das Ver-

brechen oder Vergehen eine legitime Kriegshandlung

darstellt , die von einer Person begangen wurde , der

die Rechtsstellung eines Kämpfenden zukommt.

8 . Nicht als ein Strafbefreiungsgrund wird es angesehen,

wenn das Verbrechen oder Vergehen auf Befehl einer

Vorgesetzten zivilen oder militärischen Stelle oder auf

Befehl einer Person begangen wurde , die in ihrer

Eigenschaft als Beamter oder Mitglied der national-

sozialistischen Partei zu handeln behauptet oder wenn

das Verbrechen oder Vergehen unter Zwang begangen

wurde ." " . .
Artikel VU

Begriffsbestimmungen
1 . Der Ausdruck "„alliierte Streitkräfte « ' in , Sinne der

vorliegenden Verordnung schließt , falls nicht in den

' Proklamationen , Gesetzen , Verordnungen , Anweisungen

- und Befehlen der Militärregierung etwas anderes be-

stimmt ist, alle Personen ein , dle den Gesetzen des

- Heeres , der Marine und der Luftwaffe unterstellt sind

> . oüer .die den britischen - Marinegerichten unterstehen

und unter dem Obersten Befehlshaber der alliierten

Expeditionsstreitkräfte oder einem anderen Befehlshaber

irgendwelcher Streitkräfte der vereinten Nationen Dienst

leisten . Er schließt ebenso jede militärische Formation

oder jede Zioilorganisation ein , die ganz oder teilweise

aus Personen besteht , die der vorbezeichneten Begriffs¬

bestimmung entsprechen.

2. Der Ausdruck „feindliche Truppen « schließt alle Per¬

sonen ein , gleichgültig , ob ihnen die Rechtsstellung eines

Kriegführenden zukommt oder nicht , die den alliierten

Truppen mit den Waffen Widerstand leisten.
Artikel VI«

Zeitpunkt bes Inkrafttreten«

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Im Aufträge der Milstärregierung.
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1 . Die im Anhang verzeichnten Organisationen , Behörden

und Amtsstellen werden hiermit in dem Umfange ge-

schlossen, in dem diese in dem besetzten Gebiete tätig

gewesen sind.

2 . Die Arbeitsgerichte haben ihre Tätigkeit bis auf weitere

Anordnung der Militärregierung hiermit einzustellen.

3. Alle Gelder und Guthaben , Schriftstücke und Eigentum

der geschlossenen Organisationen , Behörden und Amts-

stellen müssen durch die Personen , die dieselben gegen¬

wärtig in Verwahrung haben , unversehrt erhalten,

werden . Die alleinige Verfügungsgewalt darüber

steht der Militärregierung zu . Bis die entsprechenden

Verfügungen erlassen werden , stehen Schriftstücke und

Eigentum den Offizieren der Militärregierung zur

Einsicht offen . Die dafür verantwortlichen Personen

und Verwaltungsbeamten haben ihren Dienst fortzu-

setzen, bis anderweitige Anordnungen ergehen . Sie

sind der Militärregierung dafür verantwortlich , daß

alle Maßnahmen unternommen werden , um die Gelder,

Guthaben , das Eigentum , die Ausrüstungen , Geschäfts - .

bücher und Schriftstücke in gutem Zustande und un¬

versehrt zu erhalten , und daß Anordnungen der Mili¬

tärregierung hinsichtlich Sperre und Kontrolle von

Vermögen befolgt werden.

4 . Jeder Verstoß gegen hie Vorschriften dieses Gesetzes

wird nach Schuldigsprechung des Täters durch ein

Gericht der Militärregierung nach dessen Ermessen

mit jeder gesetzlich zulässigen Strafe , einschließlich der

Todesstrafe , geahndet.
5 . Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.

Im Aufträge der Militärregierung.

. . . . .. Anhang

Aufhebung bestimmter Arbeit « organisatiouea
und Arbeitsämter

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz

Reichswohnungskommissar
Reichstreuhänder ' der Arbeit " '

Sonderbeauftragter für landwirtschaftliche Arbeiten

Ehrengerichte '

Auslämm -Kommissionen . . ' ' '

Das Amt der/Neichsarbeitseinsatzingenieure
Das Amt der Reichsinspektoren .' '
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Der Rlodviehbestand unsere » Kreise » hat ia den letzten Monaten

1>urch dl » verschiedenartigen Ablteseraogen von Schlacht -, Nutz - und

Zuchtvieh zahlenmäßig einen sehr starken Rückgang rrsahren . Der-

gieicht man di , Vtehzähluagsergeboiss « vom 4 . Dezember 1S44 mit

den Ergebnisse » der Viehzählung vom lü . Igoi lS4S , so muh sest-

gestellt werden , dah der Sesamtrtndvtrhbestaod um 4 538 Llrr « —

rund 18°!, abgenommeo hat . Dah solch starke Eingriffe eineiseit»

«Inen erheblichen Rückgang aus die Milch -, Fletsch - und Selterzeogung,

ja sogar Stallmisterzeugang im Befolg « mit Rückgang der Boden¬

fruchtbarkeit bedingen , ist selbstverständlich , während andererseits der

täglich « Bedarf an tierischen Erzeugnissen nicht blo » gleich geblieben,

sondern durch die zunehmende Uebrrbeoüikeruag de» Kreises Calw

eher noch gestiegro ist. Seitens der milcherzeugeodea Betriebe muh

daher durch best« Fütterung , Haltung , Pflege , saubere » Aurmelken

usw . die tägliche Höchstleistung jeder einzelnen Milchkuh erreicht,

andererseit » muh »ine restlose Ersassung und Ablieferung der Milch

über dl« Milchsammelstelle an di « Molkereien zum Ausgleich er¬

zielt ivrrden , damit di « dringendste Milch , und Butteroersorgung der

gröberen Berbraucherzeatrea unsere » Kreise » auch nur eiatgermohen

möglich wird . Berade die Milch o>» leichtoerdaulichr » und vollwer¬

tige » Nohrur >g»mitt «l ist sür die Sesuuderhaltung unserer Kind»

für die Kranken usw . ganz besonder « wichtig.

Es ist nun srstzufteüev , dah di « Milchablieseruug au » den vor.

genannten und sonstigen Gründen ollgemeia beträchtlich zurück-

gegaogea ist. Vergleicht man jedoch die Mllchablieserungen einzelner

Gemeind « , miteinander und zieht man die heurigen MUchadlieserun-

gen in Vergleich mit deujeaigen im glricheu Monat des Jahre » 1944,

so ist bei vielen Gemeinden rin kaum glaubhafter Rückgang der

Milchablieseruug zu verzeichnen , während derselbe bei audireu Ge¬

meinden , durch die gegenwärtigen Verhältnisse bedingt , al « normal

anerkannt werden muß . Daß diese geringen Ablieferungen eine«

großen Anzahl von Gemeinden au » «rnähcungslechnischen Gründen

nicht einfach schlechtweg hiugenommeu werden dütsen und können,

muh jedem Bauern und Landwirt bet den heuUgea Schwierigkeiten

der Ernährungsloge . klar sein.

2m Hinblick aus dm großen Ernst der Scnährungslage Im Kreis

Calw ist «» daher unbedingte Pflicht eine » jeden Milchrrzeuger » und

insbesondere gebieterisch « Pflicht der Bauersfrau , täglich die Milch«

Verwendung zu prüfen und mehr denn je haushälterisch mit jedem

Trapsen Milch umzugehea . Durch sparsamste Verwendung ist es

möglich , io jedem milcherzeugeaden Betrieb noch mehr Milch sür

die Ablieferung eivzusparen . E » gUt daher , di « letzten Milchrrserveo

zn mobilisiere » . 2mmer gibt e, noch verschiedene Möglichkeiten,

Milch im Erzeugerbetriede einzuspareoi
„Dollmilcheiusparang im Stall ."

Viel Vollmilch Kaan bet der Fütterung der Schlachtkälber ohne

Rächtest aus deren Entwicklung noch eingespart werden . Schlacht¬

kälber find au » Gründen der Mllchersparnl , so bald wie nur mög¬

lich an den Mrtzger abzugeben . Bi » zur Abgabe an den Schlächter

solle» nicht mehr wie 120 Liter Vollmilch Verwendung finden . Au»

diesen Gründen dürfen Schlachtkälber daher höchsten » 3 —4 Wochen

alt werden . Weiterhin verpflichtet dt « Vollmstchetnsparung alle Züchter

bet de» Aufzucht von Kälbern nur noch zu » Verabreichung von

370 Liter für eia Kuhkalb und SSO Liter sür «ln Sarreakolb . Mehr

Vollmilch zur Aufzucht zu verwenden , würde unbediagt eine nicht

zu oeraotwortind « Vollmilchverschwradung bedeuten . All « übrigen

Tiere wie Schweine . Schafe , Ziegen , Hühner , Kaninchen , Kotzen

dürfen überhaupt k ine Vollmilch erhalten , sondern find , wenn zu

ihrem Gedeihen absolut erforderlich , mit Magermilch zu füttern.

Der Vollmilchorrbrauch im eigenen Haushalt muh dadurch

verkleinert werden , dah die Dollmstchabgabe an alle Nichtbezugs¬

berechtigte . Verwandte , Bekannte und gute Freunde ia Erfüllung

de » gesetzlichen Bestimmungen jetzt endlich einmal unterbleibt , denn

nach den Anordnungen de» Lande »«rnährung »amte » ist die Abgabe

von Vollmilch durch milchwirtschastliche Betriebe ab Stall und das

Selbflbultern gruudsätzllch schon längst verboten . Wenn jeder Betrieb

dies« Anordnungen auf da » genaueste etnhält , muh dos Milch-

hamsteruuwesea auiomatisch ganz von selbst aushörro . Auch kann

durch vermehrte Magrrmilchverwrndung im eigrnrn Haushalt noch

manche » Liter Vollmilch eingrspart und abgeliefert wlkdeo.

Di « Milchabltrferuag verlangt al » obersten Grundsatz die

restlose Erfassung aller adliefrrbarea Mtlchureagen . Eta ganz be¬

stimmte » zahleamähig nachgeprüste » Ablieseruugsbild gibt wöchent¬

lich dem für die örtlich « Milchleiftuag oerautwortltchea Milchlelstuug »-

ausschuh die Möglichkeit , di « Milchiblieserunz in d :n einzeln«

bäuerlichen Wirtschaften zu überprüfen und di « säumizeaMllch-

lieseranteo an ihre täglich « Milchadlirferung entsprechend dem Mtlch-

ablteserungsvermögea de» Betrieber tatkräftig und mit Nachdruck

zu ermahuen . Der Milchleiftungraosschuh hat hier ein « sehr große

und verantwortliche Arbeit zu leisten , dl « alierdiog , nur durch

wirklich pflichtbewußte und energisch « Männer erfolgreich durch-

- geführt werdrn kann . Die für die Emährung verantwortlichen füh¬

renden Mäaaer appellieren daher an die Betrirbssührer , an die Mit¬

glieder der L«istuog »au «schüsse und insbesondere an die Bauern - und

Landwtrtssrauen , alle Maßnahmen zu ergreifen , dl« geeignet stad,

die tägliche Milchleistung der Kühe zu steigern , di« erzeugt « Milch

sparsamft zu verwenden und restlo » zur Ablieferung za bringen.

3m ganzrn gesehen , handelt es sich hier um eine Zusammenfassung

aller aktiven Kräfte uoserer Milchwirtschaft , um der Ernährung der

Bevölkerung zu dienen , denn nur auf diesem Wege find wir io

der Lage , die Ernährung der Bevölkirung einigermaßen ficherzu-

strllrn , sowie tatkräftig und erfolgreich mttzuheljea am Aufbau

unserer hart kämpfenden Ernährongswirlschast.

Ealw , den 1. August 1945.
Der Landral — Abt . Dersorgungswtrtschajt . —

öosssns li/IilLftviskpflsgs — küksns WleftsptrHgs I

Die Milchviehhaltung ist gegenwärtig de» wichtigste Fetrlteferaat

unseres Kreise », nachdem pflanzliche und andere Fette nur in ganz

unbedeutenden Mengen noch zur Beifügung stehen . Für den landw.

Betrieb ist sie durch di« Milch , al » täglich anfallend «» Verkauf ».

Produkt , die wichtigste , lausend « Birgelbquelle . Stet « gleichbletbend

hohe Milchrrträge sind de»hald di « sicherst« wirtschaftliche Stütze

eines lqodw . Betriebe, . Sruuddedtnguagea hiesür sind : dauernd

lrisluagssähige , gesunde Tiere , gutes , reichliche» Futter , einwandfreie

Stallungen und sorgfältigste Tierpflege . Tatsache ist jedoch , daß ia

vielen Ställen noch sehr viel mehr Wert aus «io « sachgemäße Klauen-

pflege gelegt weiden muß . Vernachlässigte und ung -schnitten « Klauen

verursachen den Tieren Schmerzen und bedingen einen Rückgang in

der Milchleistung , aber auch ia den sonstigen Leistungen.

Viehställ « müssen rrio , hell, lustig und trocken feto . Reinlichkeit

ist immer der sicherste Schutz gegen Krankheiten und Seuchen aller

Art . Mao sorge daher nach Möglichkeit für genügend und trockene

Eiastreu , entferne mehrmals am Tage den Kot und halte die Iauche-

riane frei . Der größte Feind der oftmals für Mensch und Tier sehr

gefährlichen Kleinlebewesen ( Schimmelpilze und Seuchenerreger ) mit

ihren verheerenden Salzen z. B . Tuberkulose , Maul - und Klauen¬

seuchen usw -, ist genügend Sonnenlicht , dem man durch genügend

große , oft- oder südostwärt « gerichtete Fenster Einlaß verschafft . Zu

große Fenster wirken sich jedoch infolge zu starker Abkühlung und

de» dadurch entstehenden Dunftwaffer , nachteilig au ». De »halb gllt

al » Faustzahl sür di « Sensterflächr der Stallwand . Sehr oft

steht man ober Staüfeofter derart verschmutzt , daß Licht und Sonne

nur noch teilweise durchdrtngea können . Ia solchen Fällen Kana man

durch ein« Stund « Fensterputzeo außerordentlich viel oerbesfern-

Dunkle , unverputzte Wände verschlucken da » Licht und entziehen es

den Tieren . Sin Kalkanstrich macht den Stall hell und d « infiziert

Ihn gleichzeitig . Sofern sür Heuer noch nicht geschehen , muß der

Stall nach der Getreide - und Oehmderate schleunigst noch mit einem

Kalkanstrich versehen werden . Beeigaetr Durchlüftung sorgt sür dt«

nötig « Frischluft , Kälte und Zug müssen dabei fedoch vermieden

werdrn.
Dar Milchvieh verlangt im Sommer junge », zarte », eiweißreiche»

Brünsulter . Zeitweise Perfülteruag von üderstäodtgem Grünsutter

und zritweise Fatterknopphett lassen die Milchleistung sehr bald ad-

fallen . Sie wieder aus die alt « Höhe za bringe « , ist dann auch mit

ve>stärkten Futtergaben nur schwer möglich . Di « idealste Fütterung

ist und bleibt der Weidegang . Di « sicherste Grundlage sür etae ge¬

nügend « Futterversorgung bildet heute der wirtschaslsetgeoe , sachge¬

mäße Futterbau . Bet der Futtrrgewtanuag schützen geeignete Trock-

uungsgerüste vor Drrderb und Verlust . Sauber « Gärbehälter schasf-n

gute », haltbare » Sosifutter sür den Winter . Da » nährslosseeichst«

Futter gehört den beftru Milchkühen . Da , etwetßreiche KkäftsuUer.

drfsen Bedarf heute ausschließlich au » wirlschostreigenen Futter-



mittels gedeckt werden muß. wird zusätzlich unter Berücksichtigung

der Milchleiftuugrsähigkiit und der allgemeinen körperlichen Ber-

sissnog an die einzelnen Tiere oerieilt. Auch schon wiihrend den

Trockenstehen» muh die Ernährung reichlich sein, damit ein gesunde»,

krästige» Kalb zur Welt kommt. Die Milchleistungekorilrolle gibt

Ausschluß übe» die Leistung der einz,la«n Kiihe und schafft dl»

Grundlage sür di« Letstuag»süUeruvg. Kühe, welch« in ihrer Milch¬

leistung ständig unter der Norm liegen, find unwirtschaftlich und

müssen möglichst bald aurgeschieden werden.
Der Milchertrag wird durch richtige» Melken wesentlich beein¬

flußt. Am besten hat sich di« »Allgäuer Melkmethode" bewährt.

Dir Gewinnung gesunder, eiowandfreter Milch ftßt In erster Linie

peinliche  Reinlichkeit vorao ». Melkeimer find immer sofort nach

Gebrauch gründlich zu reinigen und werden nicht im Stall , sonder»

an einem geelgnelen, trockinen, lustigen Ort aulbewahr ». Io der

gegenwärtig heißen Iohrerzett muß die.frisch gemolkene Milch sofort

au» dem Stall gebracht und waffergrkühlt werden. Unreinlich ge¬

wonnene und nicht genügend gekühlte Milch verträgt wettere Trans¬

portweg« nicht und gelangt dann meisten» bereit» in saurem Zustand

in die Hände de» Verbrauche«». Gin guter Melker wird die Suter

immer erst massieren (Vörmelkeo oder Aarüsteo), wodurch dt,

Milchrrgiebtgkeit nicht bloß angeregt, sondern gleichzeitig erhöht

wird. Da die leßtermoikene Milch die fettreichste ist, wird durch

gute», saubere» Aurmelken der Fettgehalt de» Sesamtgemelkr»

wesentlich erhöht. Richtige» Melken dringt nicht nur mehr und

settrelchere Rtlch , sondern erhält auch dir Kühe bzw. Euter gesund

und lrtstavgssähtg.
Loudwtrtschnst»am1 Laiw . Landw -Rat Pfetsch.

öskanntmseliungsn cisl' öül 'gsk'msistsp äspZlsät Hltsnslöig unä disgolct
ät>t«r»»t«lAr
1. Der Bertraurnsrat der Stadt Altensteig hat folgende Um«

b« «u«uug ooa Straß « beschlossen:
bisher: Adolf-Hillrrstraße ^ jetzt: Iahustraße

» Schlageterweg , Silcherweg
„ Horstweffelweg , Mittlere Reute
, Reuteweg » Untere Reute
, Ludeoüoiffstraß« » Karlstraße
. HIndenburgstraße , Uhlandstroße

2. Rückforderung oou Ptünderuugsgvt. Auf Leraolaffuog
der Reichsbahn wird die Bevölkerung aufgefordert, bet der
Reichsbahn entwendete Gegenstände zurückzubringrn. Die
Rückgabe kann straffrei bi» spätestens IS. 8. 45 auf dem
Vahohof Altensteig erfolgen. Im Nichibeachtungssoll erfolgt
Strafanzeige. Nähere» siehe Anschlag am Rathaus.

3. Unbezahlte Requisition»- (Lieferung,.) Schrine der
Wehrmacht oder französischen Armee wollen unter Rech-
nnngserteilung auf dem Rathaus» Zimmer 10/11, abge¬
geben weiden.

4. Pasfierscktine werdru oon drr Militärregierung uur erteil»,
wenn eine absolut stichhaltig, Eiuzelbegriindung oorliegt.
Als solche ist anzusehrn:
a) Endgültig» Rückkehr in die Heimat

b) ärztlich« Behandlung
c) Reisen in dringenden Berwaltaugsaagelegeahettrn- -
ei) Reisen zur Sicherstelltlog der Ernährung !
e) wirtschaftlich absolut dringliche Reisen.

Alle anderen Anträge werden durchweg abgelehul, ihr»Stel¬
lung ist daher zwecklos.
5. Für die Veaüßang von Fahrrädern ist neaerding, »ine

Genehmigung erforderlich.
Altensteig, 8. 8. 1945. Der Bürgermeister.

1. Sämtliche Fahrräder , die in den letzten Wochen unt>
Tagen von Ausländem im Weg« de« Tausches, Kaufs ode»
Geschenk» oou der Zivilbevölkerung erworben wurden, müssen
sofort in Nag olld aus der Polizeiwache oder iu Isels»
Hausen aus dem Hathau» abgelirsrrt werden. Wer nach dem
9. Ang. 1945 im Besitze eines solchen Sah:rade»angetroffen wird»
hat mit strengster Bestrafung zu rechnen.
2. Für die Benützung von Fahrrädern ist ab sofort eine Ge¬
nehmigung erforderlich. Die Ausweise hiesür' müfsen aus dem
Rathaus, Zimmer2, unter Zahlung einer Gebühr von1.—RM
beantragt werden.

Nagold, dm7.August 1945. Der Bürgermeister.

1d4«»-ib»»«l, ». - Xllonotoig , l . Mozart lS45.

Klei» Ued-e blsao , ua»« guter Vstor, Zchvisg - r - st - r,
Lroffvster uaä Urgroßvater

Käetnee
clarüe am vlenriag . <lea St . sali Im -^ltsr von lart S6 fsdroa
ü> lila svig « Heimat elagobsa. la Usker 7ra »cr:

kür alle >1.agedürigea ciie Laltla
iiatdariaa l.«r geb . Valr.

vis Leeröiguag bat am 2. August »iattgekunäen.
Herr btaötpkarrer 8pebr viämets unserem ltebea Lat-

»cklaleuea b- rrücks Varia rum ^ bsckieä. Vir llaakea ikm
uuä allen , äi- oas öurck Ibra IsUaakma voblgeiaa kaboo,
von Herren.

Lüchttg«ZurwöchrnllicheuReiutgung
der koth. Kirche aus Frei-
tag oder Samslaznochmit-
tag-eine

Fra«
gesucht. Oftertag.

Gesucht wird sosort zuoer»
läsflge«, fleißige»

Mädchen
sür Küche und Hau»halt.

Dr. Beck»Nagold

Putzfrau oder
Mädchen

für 1—2 Nachmittage in
der Woche gesucht.

Frau Otto Moser
Atteastetg, vahnhosstraße

HausgehUfi«
in Alteusteiger Geschäfts«
haashali gesucht.

Zu etsragen in drr Geschäfts¬
stelle de»Schwarzwaldoerlag».

Frau mit Kind
sucht Stelle

auf größerem Baurruhos
mit Wohnung im Hause.

Angebote unter Nr. 2SS an die
Geschäst»strll« des Schwarz-
waldoerlâs._
IUogrrer, led. arbeitswilliger
Man«

sucht Dauerftelle in der Land¬
wirtschaft mit Unterkunft und
Verpflegung.
Angebote unter Nr. 227 an

di»Geschäftsstelle de»Schwarz-
waldorrlag«._
Lehrlinge

außerhalb Kost und Woh¬
nung, sowie

Facharbeiter
sucht

Mdeiltürck« alz, «Urnilelg
Grämbach: 10tl.Ktndergolles-

dienst, IG Uhr Gottesdienst.
5kath. Gotte»di»«ft

Sonntag»12. Aug.: 10 Uhr.

Fleißigen

HUfsarbetter
für Oberledergerbereigesucht

Vebr. Luz» Gerberei
Alteusteig

Suche ein alleres, fleißige»
Mädchen

zur Mithilfe in gröberen»
Haushalt.

Frau Adam Rath
AUeusteig_
Kirchliche Nachricht«
Sonniag, l2.Aug.Sottesdieast

9.30 Uhr (Pfarrer Fischer.
Stuttgart.)Christenlehre und-
Kiudrrktrch»fällt aus. Tau¬
fen erst am 19. August.
Mittwoch 20 Uhr Abend für
di««v. männliche Gemeiud«--
jugeud im Lathersoal. Don-
»erstog 19.30 Uhr ev. Mäd-
chenkret» (Pfarrhaus.)

Methodtsteugeweinde
SonntagS.30 Predigt. 1l S -
Schulr. MMwoch 20.15 Bibel»
und Gibetstunde.

Herau »geber: Schwarzwaldoeilag Alleustetg
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